
 
 
Satzung des Vereins „VERNUNFTKRAFT NRW e. V.“ 

 
 
 
 
 
 
 

§ I Name und Sitz 
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz e.V." 
Der Verein trägt den Namen ,,VERNUNFTKRAFT NRW e. V.“ 
Der Sitz des Vereins ist Borchen 
 
 

 

§ 2 Geschäftsjahr 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

 

§ 3 Zweck des Vereins 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordung. 
 

Zweck des Vereins ist der Schutz und die Bewahrung der Natur im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes und die Verhinderung von deren Gefährdungen insbesondere durch Wind-
kraftanlagen, sowie der Schutz des Lebensraums für die heimische Bevölkerung und die 
regionale Flora und Fauna. Dabei fördert der Verein schwerpunktmäßig die Ziele des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege. Der Verein verfolgt den Zweck, 
Verbraucherinteressen wahrzunehmen, den Verbraucherschutz zu fördern, die Stellung des 
Verbrauchers in der sozialen Marktwirtschaft zu stärken und zur Verwirklichung einer 
nachhaltigen Entwicklung beizutragen. 2Der Verein wird insbesondere dort tätig, wo 
rechtswidrige unternehmerische Praktiken die Rechte einer Vielzahl von Verbrauchern 
verletzen können, der einzelne Verbraucher aber üblicherweise aus tatsächlichen oder 
wirtschaftlichen Gründen nicht wirksam gegen die Verletzung seiner Rechte vorgehen kann 
bzw. will oder aber eine Bündelung der Verbraucherinteressen zu deren Durchsetzung 
sonst geboten ist.  
 

Das Satzungsziel soll mit rechtsstaatlich zulässigen Mitteln erreicht werden, insbesondere 
durch Aufklärung und Information der Bürgerschaft und der Verantwortungsträger auf den 
verschiedenen politischen Ebenen, sowie durch die Inanspruchnahme gerichtlichen 
Rechtsschutzes, insbesondere durch die Wahrnehmung entsprechender 
Verbandsklagerechte. 
Die Betätigung des Vereins erstreckt sich auf das gesamte Gebiet des Landes NRW, sowie 
bedarfsweise auch Deutschlandweit. 
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§ 4 Selbstlosigkeit 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 

 

§ 5 Mittelverwendung 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 

 

§ 6 Verbot von Begünstigungen 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

 

§ 7 Erwerb der Mitgliedschaft 
Mitglied des Vereins können sowohl natürliche als auch juristische Personen (BI etc.) 

werden., die die Vereinsziele unterstützen. Dazu ist für die BI etc. weder eine rechtlich 

gültige Rechtsform noch eine Mindestanzahl Mitglieder erforderlich. Eine Bürgerinitiative gilt 

als solche, wenn sie einen Namen und eine Adresse hat und einen Sprecher, der sie vertritt. 
 

Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. 
Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. 
Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die Beru-
fung an die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet. 
 

Der Beitragseinzug einer BI etc. bleibt an die kontoführende Person gebunden. 
 
 

§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod, bzw. Verlust der Rechtsfähig-
keit bei juristischen Personen. 
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten 
Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat 
jeweils zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 
Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat oder 
trotz Mahnung mit dem Beitrag für ein Jahr im Rückstand bleibt, so kann es durch den Vor-
stand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. 
Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellung-
nahme gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von 
einem Monat nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die 
nächste Mitgliederversammlung entscheidet. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus 
welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr 
von Beiträgen, Spenden oder sonstigen Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausge-
schlossen. Der Anspruch des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon 
unberührt. 
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§ 9 Mitgliedsbeiträge 
1. Die Höhe und Fälligkeit von Mitgliedsbeiträgen für Einzelmitglieder und für BI etc. werden 

von der Mitgliederversammlung festgesetzt. 
 

2. Ein jährlicher Mitgliedsbeitrag ist möglichst bis zum 31.03. des jeweiligen Geschäftsjahres 
zu zahlen bzw. wird mittels Einzugsermächtigung abgebucht. 

 
 

§ l0 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind 

- die Mitgliederversammlung 
- die Regionalsprecher 
- der Vorstand 

 
 
§ 11 Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören insbe-
sondere die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des Vorstands, Entgegennahme der 
Berichte des Vorstandes, Wahl der Kassenprüfern/innen, Festsetzung von Beiträgen und de-
ren Fälligkeit, Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, Beschlussfassung über die 
Auflösung des Vereins, Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Be-
rufungsfällen sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Ge-
setz ergeben. 
Eine ordentliche Mitgliederversammlung eines jeden Geschäftsjahres findet möglichst im 
ersten Quartal statt. Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies 
schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf 
die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als den 
Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift oder 
Mail-Adresse gerichtet war. 
Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor 
dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung 
bekanntzumachen. 
Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die Auflö-
sung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederver-
sammlung zugegangen sind, können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlos-
sen werden. 
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder be-
schlussfähig. 
Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 
Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen. 
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied 
unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden. 
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Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 2/3 
der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Ver-
sammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
 
 

§ 12 Vorstand 
Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem/der 1. und 2. Vorsitzenden und 
dem/der Kassierer/in. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. 
Zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam. 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 
Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. 
Wiederwahl ist zulässig. 
Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 
 

 
 

§ 13 Kassenprüfer 
Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr eine/n Kassenprüfer/in. 
Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein. 
Wiederwahl ist zulässig. 
 
 

§ 14 Auflösung des Vereins 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermö-
gen des Vereins an die Bundesinitiative Vernunftkraft e.V., die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden haben. 
 

Vorstehender Satzungsinhalt wurde auf der Hauptversammlung am 05.04.2025, als auch in einer 
ausserordentlichen Mitgliederversammlung am 15.06.2025 beschlossen. 
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